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§ 5 KennV 2008 Qualitative und
quantitative Zusammensetzung

 KennV 2008 - Kennzeichnungsverordnung 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 5.

Die Kennzeichnung hat Angaben über die qualitative und quantitative Zusammensetzung an Wirksto2en nach

Dosierungseinheit oder je nach Form der Verabreichung für ein bestimmtes Volumen oder Gewicht unter Verwendung

des internationalen Freinamens (INN) oder der Bezeichnung einer entsprechenden Monographie des Arzneibuchs

gemäß § 1 des Arzneibuchgesetzes, BGBl. Nr. 195/1980, in der geltenden Fassung, oder des Arzneibuchs einer anderen

Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, oder, falls diese nicht existieren, der

gebräuchlichen Bezeichnungen zu enthalten. Sofern die Arzneispezialität Wirksto2e in Form von Salzen enthält, sind

diese in geeigneter Form anzugeben.
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